
 

Stadtverordnetenversammlung 
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport 
 

(&) 
documenta-Stadt 

 
An die  
Mitglieder 
des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport 
der Stadtverordnetenversammlung 
 
Kassel 

 
Geschäftsstelle: 
Büro der Stadtverordnetenversammlung 
Rathaus, 34112 Kassel 
Auskunft erteilt: Frau Turski 
Tel. 05 61/7 87.12 26 
Fax 05 61/7 87.21 82 
E-Mail: andrea.turski@stadt-kassel.de 
 
Kassel, 18.01.2011 

 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
zur 45. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport lade ich ein für 
 

Dienstag, 25.01.2011, 17.00 Uhr, 
Kommissionszimmer I, Rathaus, Kassel. 

 
 
Tagesordnung: 
 
1. Umsetzung des Pflegeweiterentwicklungsgesetzes 

Pflegestützpunkt in der Stadt Kassel 
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23.08.2010 
Bericht des Magistrats 
- 101.16.1778 - 

 
2. UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23.08.2010 
Bericht des Magistrats 
- 101.16.1781 - 

 
Einführung Kassel-Pass/Sozial-Pass 
Bürgereingabe nach § 20a der GO der Stadtverordnetenversammlung  

3. 

- 101.16.1799 -   
(gleichzeitig im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen) 

 
Leichte Sprache 
Anfrage der Fraktion B90/Grüne 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Karl Schöberl 

4. 

- 101.16.1968 -    
 

Einrichtung einer Trainingswohnung für Schülerinnen und Schüler als Vorbereitung 
auf ein selbstständiges Leben von Menschen mit Behinderung 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
Berichterstatter/in: Stadtverordnete Anke Bergmann 

5. 

- 101.16.1976 -   
(gleichzeitig im Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung) 
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Kosten der Unterkunft - rechtskonforme Umsetzung des neuen Konzepts 
Anfrage der Fraktion B90/Grüne 
Berichterstatter/in: Stadtverordnete Anja Lipschik 

6. 

- 101.16.1996 -    
 

Projekt "Willkommen von Anfang an..." und Begrüßungspaket für Neugeborene 
Anfrage der FDP-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordnete Margret Müller 

7. 

- 101.16.1997 -    
 

Umgang mit Sanktionen nach § 31 SGB II 
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordnete Renate Gaß 

8. 

- 101.16.1998 -    
 

Entscheidungsgrundlagen für die Aufrechterhaltung der Pauschalierung 
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Axel Selbert 

9. 

- 101.16.1999 -    
(gleichzeitig im Ausschuss für Sicherheit, Recht, Integration und Gleichstellung) 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Hannelore Diederich 
Vorsitzende 
 



 

Stadtverordnetenversammlung 
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport (&) 

documenta-Stadt 
 
Kassel, 16.02.2011 

 
Niederschrift 

 
über die 45. öffentliche Sitzung 

des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport 
am Dienstag, 25.01.2011, 17.00 Uhr, 

im Kommissionszimmer I, Rathaus, Kassel 
 
Anwesende:  Siehe Anwesenheitsliste 
 (Bestandteil der Niederschrift) 
 
Tagesordnung: 
 
 

1. Umsetzung des Pflegeweiterentwicklungsgesetzes 
Pflegestützpunkt in der Stadt Kassel 
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23.08.2010 
Bericht des Magistrats 
- 101.16.1778 - 

 
 

2. UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23.08.2010 
Bericht des Magistrats 
- 101.16.1781 - 

 
 

3. Einführung Kassel-Pass/Sozial-Pass 101.16.1799 
 
 

4. Leichte Sprache 101.16.1968 
 
 

5. Einrichtung einer Trainingswohnung für Schülerinnen und Schüler als 
Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben von Menschen mit 
Behinderung 

101.16.1976 

 
 

6. Kosten der Unterkunft - rechtskonforme Umsetzung des neuen Konzepts 101.16.1996 
 
 

7. Projekt "Willkommen von Anfang an..." und Begrüßungspaket für 
Neugeborene 

101.16.1997 
 
 

8. Umgang mit Sanktionen nach § 31 SGB II 101.16.1998 
 
 

9. Entscheidungsgrundlagen für die Aufrechterhaltung der Pauschalierung 101.16.1999 
 

 
Vorsitzende Diederich eröffnet die mit der Einladung vom 18.01.2011 ordnungsgemäß einberufene 
45. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport, begrüßt die 
Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
Ausschussvorsitzende Diederich teilt mit, dass Tagesordnungspunkte (Anträge und Anfragen), die 
in der heutigen Sitzung nicht behandelt werden, entfallen. Ausnahme: Bürgereingaben gemäß 
§ 20a der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung werden in die nächste Wahlzeit 
übernommen. 
 
Zur Tagesordnung 
Vorsitzende Diederich gibt bekannt, dass auf Wunsch des Magistrats die Tagesordnungspunkte 
 

6 - Kosten der Unterkunft - rechtskonforme Umsetzung des neuen Konzepts 
8 - Umgang mit Sanktionen nach § 31 SGB II 

und 9 - Entscheidungsgrundlagen für die Aufrechterhaltung der Pauschalierung  
 
vorgezogen und wegen Sachzusammenhangs gemeinsam aufgerufen werden. 
 



 
 

 
Niederschrift zur 45. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport vom 25.01.2011 Seite 2 

 
Vorsitzende Diederich stellt die Tagesordnung in der geänderten Form fest. 
 
 
 
 

6. Kosten der Unterkunft - rechtskonforme Umsetzung des neuen Konzepts 
Anfrage der Fraktion B90/Grüne 
- 101.16.1996 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Auf welcher Grundlage werden die Menschen entschädigt1, die aufgrund der 
Pauschalierungspraxis der Stadt Kassel seit Juli 2009 zu wenig Geld für die Kosten zum 
Wohnen bekommen haben?  

2. Werden die Menschen, denen finanzielle Nachteile aus der von Juli 2009 bis Oktober 2010 
aufrechterhaltenen Pauschalierungspraxis entstanden sind, durch die Neuregelung im  
SGB X §44 (Rücknahme von falschen Bescheides durch den Kostenträger rückwirkend nur 
noch bis zu einem Jahr) dadurch nicht mehr hinreichend entschädigt, da zurzeit kein 
schlüssiges Konzept als Bemessungsgrundlage vorliegt? 

3. Wie viel erwerbsfähige Hilfebedürftige (eHb) liegen mit ihren Kosten für Unterkunft und 
Heizung, die sie von der AfK bekommen über der Angemessenheitsgrenze – wohl wissend, 
dass es Sachverhalte/Ausnahmen gibt, die die Werte des Ergebnisses „die Miete ist höher, 
als die Mietobergrenze“ verändern? 

4. Welche Konsequenzen zieht der Magistrat aus den o. g. Beschlüssen des Sozialgerichts 
Kassel bezüglich der Erstellung eines schlüssigen Konzepts zur Bestimmung der 
angemessenen Kosten der Unterkunft und Heizung? 

 
Stadtkämmerer Dr. Barthel beantwortet die Anfrage. In der sich anschließenden Diskussion 
werden Nachfragen der Ausschussmitglieder von Frau Ros, stellvertretende Amtsleiterin des 
Sozialamtes, und Herrn Krebs, Mitarbeiter des Rechtsamtes, beantwortet. 
 
 
Vorsitzende Diederich erklärt die Anfrage nach Beantwortung durch Stadtkämmerer 
Dr. Barthel für erledigt. 
 
 
 
 

8. Umgang mit Sanktionen nach § 31 SGB II 
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.16.1998 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie viele LeistungsbezieherInnen von Arbeitslosengeld II sind von der AFK im Jahr 2010 
mit Sanktionen nach §  31 SGB II belegt worden? 

 
 

                                                 
1 In einer Stellungnahme der Arbeitsförderung Kassel vom 10. Juni 2010 teilte Sozialdezernent Dr. 
Barthel mit, dass „Empfänger von Arbeitslosengeld II und Sozialhilfe, deren Leistung für die 
Grundmiete durch die ab Mai 2010 getroffene Neuregelung der Unterkunftskosten (Beendigung 
der Pauschalierung) erhöht wurde, diesen Erhöhungsbetrag rückwirkend seit 1. Juli 2009 erhalten“. 
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2. Was gab Anlass für die Sanktionierung, aufgeschlüsselt nach den Voraussetzungen gemäß 

§ 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) bis d) und Nr. 2 SGB II? 
 

3. Welche Arbeitsanweisungen sind den Mitarbeitern der AFK bzw. des Jobcenters Kassel 
erteilt worden zur Umsetzung des Urteils des BSG  
 

4. Hat die AFK unter Berücksichtigung der vorgenannten Entscheidung abgeschlossene 
Verfahren nach § 44 SGB X wieder aufgegriffen und im Nachhinein die Betroffenen wieder 
günstiger gestellt? 

 
5. Falls die Frage 4. verneint wird: Ist das seitens des Jobcenters für die Zukunft noch 

beabsichtigt? 
 
Stadtkämmerer Dr. Barthel beantwortet die Anfrage. In der sich anschließenden Diskussion 
werden Nachfragen der Ausschussmitglieder von Frau Ros, stellvertretende Amtsleiterin des 
Sozialamtes, und Herrn Krebs, Mitarbeiter des Rechtsamtes, beantwortet. 
 
Vorsitzende Diederich erklärt die Anfrage nach Beantwortung durch Stadtkämmerer 
Dr. Barthel für erledigt. 
 
 
 
 

9. Entscheidungsgrundlagen für die Aufrechterhaltung der Pauschalierung 
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.16.1999 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

Welche Entscheidungen, Kommentierungen oder sonstige Rechtsgrundlagen haben den 
Dezernenten und die Leitung der AFK dazu bewogen, ab Mai 2009 die Pauschalierung der 
Kosten der Unterkunft und der Heizung nach dem SGB II zunächst weiter zu führen? 

 
Die Anfrage wird von Stadtkämmerer Dr. Barthel ausführlich beantwortet. Nachfragen der 
Ausschussmitglieder werden von ihm, Frau Ros, stellv. Amtsleiterin des Sozialamtes, und Herrn 
Krebs, Mitarbeiter des Rechtsamtes, beantwortet. 
 
Vorsitzende Diederich erklärt die Anfrage nach Beantwortung durch Stadtkämmerer 
Dr. Barthel für erledigt. 
 
 
 
 
1. Umsetzung des Pflegeweiterentwicklungsgesetzes 

Pflegestützpunkt in der Stadt Kassel 
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23.08.2010 
Bericht des Magistrats 
- 101.16.1778 - 

 
Beschluss 
 
Der Magistrat wird aufgefordert im Januar 2011 in einer Ausschusssitzung des Ausschusses für 
Soziales, Gesundheit und Sport über den Stand der Errichtung eines Pflegestützpunktes in der 
Stadt Kassel zu berichten. 
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Insbesondere sollen bei dem Bericht folgende Punkte berücksichtigt werden: 
 
 Akzeptanz des Beratungsangebots bei den Bürgerinnen und Bürgern 

 
 Kooperation mit dem Landkreis Kassel 

 
 Kooperation mit anderen Beratungsangeboten anderer Träger, z.B. von Pflegediensten und 

Pflegeheimen 
 

 Einbindung in Stadtteilstrukturen und Kooperation mit bestehenden Beratungsangeboten  
 

 Inhaltliche Schwerpunkte in der Nachfrage 
 

 Perspektive für den Fortbestand des Pflegestützpunktes 
 
 
Die Mitglieder nehmen den Bericht von Stadtkämmerer Dr. Barthel zur Kenntnis. 
 
 
 
 
2. UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23.08.2010 
Bericht des Magistrats 
- 101.16.1781 - 

 
Beschluss 
 

1. Der Magistrat wird beauftragt, in enger Zusammenarbeit mit dem Behindertenbeirat einen 
Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen zu erarbeiten. 
In den Aktionsplan fließen die bisherigen Aktivitäten, wie beispielsweise die Umsetzung der 
Barcelona-Erklärung, die Umsetzung von Barrierefreiheit oder der Ausbau von 
Integrationsfirmen ein und werden weiter entwickelt. 
Entsprechend dem Ziel der Inklusion wird der Aktionsplan orientiert an grundlegenden 
Lebensbereichen politikfeldübergreifend gestaltet. Besondere Bedeutung haben hierbei die 
gemeinsame Erziehung und Bildung behinderter und nicht behinderter Kinder und 
Jugendlicher, der Zugang und die Teilhabe am allgemeinen Arbeitsmarkt, die 
Verwirklichung umfassender Barrierefreiheit sowie der weitere Ausbau 
gemeindeintegrierter Wohn- und Assistenzformen.  

 
2. Der Magistrat wird beauftragt im Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport über die 

erreichten Fortschritte zu berichten. Insbesondere im Hinblick auf 
 Barrierefreiheit im Rathaus / bzw. öffentlicher städtischer Einrichtungen 
 Barrierefreiheit ÖPNV 
 Förderung integrierter Ansätze zur aktiven Eingliederung 
 Teilhabe am allgemeinen Arbeitsmarkt  
 Erfüllung der Pflichtquote zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen im 

Rathaus selbst und der städtischen Betriebe  
 
 
Der Bericht von Stadtkämmerer Dr. Barthel wird zur Kenntnis genommen. 
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3. Einführung Kassel-Pass/Sozial-Pass 
Bürgereingabe nach § 20a der GO der Stadtverordnetenversammlung 
- 101.16.1799 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die Stadtverordnetenversammlung führt einen Kassel-Pass ein; d. h. einen kostenlosen 
Sozial-Pass für alle Transferleistungsempfänger/-innen Kassels nach SGB II, SGB XII und 
Asylbewerberleistungsgesetz. 
  

1. Der Berechtigungsausweis ist - wie z. B. der Berechtigungsausweis für das 
Diakonieticket im Schwalm-Eder-Kreis - mit der Bewilligung von den bewilligenden 
Stellen auszustellen. Er soll diskriminierungsfrei und unbürokratisch den Nachweis 
der Berechtigung dokumentieren. 

 
2. Ein Faltblatt mit den bereits bestehenden Vergünstigungen für diese 

Personengruppen soll bei den Ausgabestellen bereitgestellt und als Bürgerinformation 
ins Netz gestellt werden. 

 
3. Die Vergünstigungen für Städtische Schwimmbäder und alle Angebote der VHS 

sollten mindestens 50 % ausmachen; städtische Museen und Stadtbibliothek sollten 
entgeltfrei sein für diesen Personenkreis. 

 
Im Rahmen der Diskussion bringt Stadtverordneter Dr. Schnell, SPD-Fraktion, einen 
Änderungsantrag ein. 
 
 
 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die folgende Bürgereingabe betr. Einführung 
Kassel-Pass/Sozial-Pass zur Kenntnis: 
„Die Stadtverordnetenversammlung führt einen Kassel-Pass ein; d. h. einen kostenlosen 
Sozial-Pass für alle Transferleistungsempfänger/-innen Kassels nach SGB II, SGB XII und 
Asylbewerberleistungsgesetz. 

  
1. Der Berechtigungsausweis ist - wie z. B. der Berechtigungsausweis für das Diakonieticket 

im Schwalm-Eder-Kreis - mit der Bewilligung von den bewilligenden Stellen auszustellen. 
Er soll diskriminierungsfrei und unbürokratisch den Nachweis der Berechtigung 
dokumentieren. 

 
2. Ein Faltblatt mit den bereits bestehenden Vergünstigungen für diese Personengruppen soll 

bei den Ausgabestellen bereitgestellt und als Bürgerinformation ins Netz gestellt werden. 
 

3. Die Vergünstigungen für Städtische Schwimmbäder und alle Angebote der VHS sollten 
mindestens 50 % ausmachen; städtische Museen und Stadtbibliothek sollten entgeltfrei 
sein für diesen Personenkreis. 

 
Der Magistrat wird gebeten, vor der Sommerpause 2011 im Sozialausschuss über die 
weitere Entwicklung zu berichten und mögliche Wege zur Einführung eines „Kassel-
Pass“ für Bezieher niedriger Einkommen darzustellen. 
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Der Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Änderungsantrag der SPD-Fraktion zum Antrag der Bürgereingabe betr. 
Einführung Kassel-Pass/Sozial-Pass, 101.16.1799, wird zugestimmt. 
 
 

 
 Durch Änderungsantrag der SPD-Fraktion geänderter Antrag der Bürgereingabe 

 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die folgende Bürgereingabe betr. Einführung 
Kassel-Pass/Sozial-Pass zur Kenntnis: 
„Die Stadtverordnetenversammlung führt einen Kassel-Pass ein; d. h. einen kostenlosen 
Sozial-Pass für alle Transferleistungsempfänger/-innen Kassels nach SGB II, SGB XII und 
Asylbewerberleistungsgesetz. 

  
1. Der Berechtigungsausweis ist - wie z. B. der Berechtigungsausweis für das Diakonieticket 

im Schwalm-Eder-Kreis - mit der Bewilligung von den bewilligenden Stellen auszustellen. 
Er soll diskriminierungsfrei und unbürokratisch den Nachweis der Berechtigung 
dokumentieren. 

 
2. Ein Faltblatt mit den bereits bestehenden Vergünstigungen für diese Personengruppen soll 

bei den Ausgabestellen bereitgestellt und als Bürgerinformation ins Netz gestellt werden. 
 

3. Die Vergünstigungen für Städtische Schwimmbäder und alle Angebote der VHS sollten 
mindestens 50 % ausmachen; städtische Museen und Stadtbibliothek sollten entgeltfrei 
sein für diesen Personenkreis. 

 
Der Magistrat wird gebeten, vor der Sommerpause 2011 im Sozialausschuss über die 
weitere Entwicklung zu berichten und mögliche Wege zur Einführung eines „Kassel-
Pass“ für Bezieher niedriger Einkommen darzustellen. 

 
 
Der Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem durch Änderungsantrag der SPD-Fraktion geänderten Antrag der 
Bürgereingabe betr. Einführung Kassel-Pass/Sozial-Pass, 101.16.1799, wird 
zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Strube 
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4. Leichte Sprache 
Anfrage der Fraktion B90/Grüne 
- 101.16.1968 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.01. 2007 soll die Stadt Kassel 
mehr Informationen und Formulare für Anträge in leichter Sprache anbieten. Wie ist der 
Stand der Umsetzung? 

 
2. Wie hat der Magistrat die Formulierungen für das bereits eingerichtete Angebot erarbeitet? 

 
3. Wie sind die bisherigen Erfahrungswerte über den Gebrauch des neuen Angebotes? 

 
4. Sollen die erarbeiteten Formulierungen dauerhaft im Sprachgebrauch der Verwaltung 

verankert werden? 
 

5. Wie hoch sind die Kosten für die Erarbeitung und Einrichtung des bisherigen Angebots? 
 

6. Plant der Magistrat weitere Verbesserungen für Menschen mit Sprachbehinderungen? 
 
Stadtverordneter Schöberl, Fraktion B90/Grüne, erläutert die Anfrage seiner Fraktion, die im 
Anschluss von Stadtkämmerer Dr. Barthel beantwortet wird. 
 
 
Vorsitzende Diederich erklärt die Anfrage nach Beantwortung durch Stadtkämmerer 
Dr. Barthel für erledigt. 
 
 
 
 
 

5. Einrichtung einer Trainingswohnung für Schülerinnen und Schüler als Vorbereitung 
auf ein selbstständiges Leben von Menschen mit Behinderung 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
- 101.16.1976 - 

 
 

 Geänderter gemeinsamer Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Magistrat wird aufgefordert zu prüfen, ob das Konzept der August-Fricke-Schule für 
eine Trainingswohnung für Schülerinnen und Schüler als Vorbereitung auf ein 
selbstständiges Leben von Menschen mit Behinderung umgesetzt werden kann. 
 
Die Prüfung soll sich u. a. darauf beziehen 
 

- ob das Wohnungstrainingskonzept als Modellprojekt in der Stadt Kassel 
eingerichtet und evaluiert werden kann. 
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- ob auch andere Schulen in Kassel, in denen Kinder und Jugendliche mit sog. 

geistiger Behinderung, Lernbehinderung oder Körperbehinderung beschult 
werden, diesen Bedarf sehen und ggf. an dem Trainingswohnungsprojekt 
teilnehmen wollen. 

 
- ob eine Wohnung in städtischem Besitz; z.B. die Hausmeisterwohnung der 

Heinrich-Steul-Schule; für diesen Zweck zur Verfügung gestellt werden könnte. 
 

- ob die Städtische Wohnungsbaugesellschaft GWG eine geeignete Wohnung 
(nach Möglichkeit barrierefrei) zur Verfügung stellen könnte. 
 

- welche Kosten mit der Einrichtung eines solchen Projektes verbunden 
sind. 

 
Das Ergebnis ist dem Ausschuss Schule, Jugend und Bildung und dem Ausschuss für 
Soziales, Gesundheit und Sport vorzulegen. 

 
Stadtverordnete Friedrich, SPD-Fraktion, begründet ausführlich den gemeinsamen geänderten 
Antrag. Stadtverordnete Lipschik. Fraktion B90/Grüne, erläutert die Änderungen zum 
Ursprungsantrag. 
 
Der Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem geänderten gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne betr. 
Einrichtung einer Trainingswohnung für Schülerinnen und Schüler als Vorbereitung 
auf ein selbstständiges Leben von Menschen mit Behinderung, 101.16.1976, wird 
zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordnete Petra Friedrich 
 
 
 
 
 

7. Projekt "Willkommen von Anfang an..." und Begrüßungspaket für Neugeborene 
Anfrage der FDP-Fraktion 
- 101.16.1997 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wann wird das Projekt ‚Begrüßungspaket für Neugeborene’ der „Kafa“ namens „hallo baby“ 
in der Nordstadt beendet? 

 
a) Warum wird es beendet? 

 
b) Wird das Angebot wieder aufgenommen oder in einer anderen Form und/oder einem 

anderen Ort weitergeführt? 
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2. Wann wird das Projekt „Willkommen von Anfang an – Gesunde Kinder in Kassel – Aufbau 
einer Präventionskette– beendet? 

 
3. Ist eine Fortsetzung des Programms geplant? 

 
a) Wenn ja, ab wann? 

 
b) Wenn nein, warum nicht? 

 
4. Kann bei einer Fortführung des Einsatzes von Familienhebammen für Neueltern das 

Angebot bei Bedarf und Notwendigkeit über ein Jahr hinaus erweitert werden? 
 

5. Kann bei einer Fortführung das Angebot auch auf Folgekinder erweitert werden? 
 

6. Kann der Programmbestandteil HOT (Haushaltsorientierungstraining) über das befristete 
Jahr hinaus fortgeführt werden? 

 
 
Die Anfrage wird durch Stadtkämmerer Dr. Barthel beantwortet. Nachfragen der 
Ausschussmitglieder werden von Frau Dr. Müller, Leiterin des Gesundheitsamtes Region Kassel, 
und Frau Dr. Oefner, für das Projekt zuständige Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes, beantwortet. 
 
 
Vorsitzende Diederich erklärt die Anfrage nach Beantwortung durch Stadtkämmerer 
Dr. Barthel für erledigt. 
 
 
 
 
Ende der Sitzung: 19:00 Uhr 
 
 
 
 
 
 
Hannelore Diederich Andrea Turski 
Vorsitzende Schriftführerin 
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Stadtverordnetenversammlung 
Bürgereingabe nach § 20a der GO der 
Stadtverordnetenversammlung 
 

(&)
documenta-Stadt 
 

Rathaus 
34112 Kassel 
 

Vorlage Nr. 101.16.1799  Kassel, 07.07.2010 
 
 
 
Einführung Kassel-Pass/Sozial-Pass 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen und in den Ausschuss für Soziales, Gesundheit und 

Sport 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die Stadtverordnetenversammlung führt einen Kassel-Pass ein; d. h. einen kostenlosen 
Sozial-Pass für alle Transferleistungsempfänger/-innen Kassels nach SGB II, SGB XII und 
Asylbewerberleistungsgesetz. 
 

1. Der Berechtigungsausweis ist - wie z. B. der Berechtigungsausweis für das 
Diakonieticket im Schwalm-Eder-Kreis - mit der Bewilligung von den bewilligenden 
Stellen auszustellen. Er soll diskriminierungsfrei und unbürokratisch den Nachweis 
der Berechtigung dokumentieren. 

 
2. Ein Faltblatt mit den bereits bestehenden Vergünstigungen für diese 

Personengruppen soll bei den Ausgabestellen bereitgestellt und als Bürgerinformation 
ins Netz gestellt werden. 

 
3. Die Vergünstigungen für Städtische Schwimmbäder und alle Angebote der VHS 

sollten mindestens 50 % ausmachen; städtische Museen und Stadtbibliothek sollten 
entgeltfrei sein für diesen Personenkreis. 

 
 
Begründung: 
 
Ein Sozialpass wirkt auf lokaler Ebene sozialer Ausgrenzung und Isolation vieler BürgerInnen 
entgegen und ermöglicht ihnen durch bessere Information und diskriminierungsfreien 
unbürokratischen Zugang die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben der Stadt. Er bringt für 
die Einrichtungen höhere Besucherzahlen, kann also zu einer besseren Kosten-Nutzen-Relation 
beitragen oder vergrößert die Chancen und Kompetenzen der Betroffenen und ihrer Kinder. 
 
Die bereits vorhandenen Vergünstigungen werden übersichtlich in Erinnerung gebracht. Andere 
staatliche Einrichtungen (z. B. Theater und Museen) können sich anschließen. Durch politische 
Unterstützung und breite öffentliche Darstellung könnten wahrscheinlich - wie z. B. in Köln - auch 
Geschäfte, Vereine, Initiativen usw. zu eigenen Angeboten motiviert werden. 
 
Einen derartigen Sozialpass mit vergleichbaren Vergünstigungen gibt es bereits in 
unterschiedlicher Form in über 100 Städten und Kreisen in der BRD. 
 



 



 

Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 

 
(&) 
documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1294 
Telefax 0561 787 2104 
E-Mail  info@gruene-kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.16.1968  Kassel, 13.12.2010 
 
 
 
Leichte Sprache 
 
 
 

Anfrage 
 
zur Überweisung in den Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.01. 2007 soll die Stadt Kassel 
mehr Informationen und Formulare für Anträge in leichter Sprache anbieten. Wie ist der 
Stand der Umsetzung? 

 
2. Wie hat der Magistrat die Formulierungen für das bereits eingerichtete Angebot erarbeitet? 

 
3. Wie sind die bisherigen Erfahrungswerte über den Gebrauch des neuen Angebotes? 

 
4. Sollen die erarbeiteten Formulierungen dauerhaft im Sprachgebrauch der Verwaltung 

verankert werden? 
 

5. Wie hoch sind die Kosten für die Erarbeitung und Einrichtung des bisherigen Angebots? 
 

6. Plant der Magistrat weitere Verbesserungen für Menschen mit Sprachbehinderungen? 
 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Karl Schöberl 
 
 
 
gez. Gernot Rönz 
Fraktionsvorsitzender 



 



 



 
 

Stadtverordnetenversammlung 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und 
B90/Grüne 
 

(&)
documenta-Stadt 
 

Rathaus 
34112 Kassel 
 

Vorlage Nr. 101.16.1976  Kassel, 08.12.2010 
 
 
Einrichtung einer Trainingswohnung für Schülerinnen und Schüler als Vorbereitung auf ein 
selbstständiges Leben von Menschen mit Behinderung 
 
 

Gemeinsamer Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung 
sowie in den Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert zu prüfen, ob das Konzept der August-Fricke-Schule für 
eine Trainingswohnung als Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben von Menschen mit 
Behinderung umgesetzt werden kann. 
 
Die Prüfung soll sich u. a. darauf beziehen 

 
− ob das Wohnungstrainingskonzept als Modellprojekt in der Stadt Kassel eingerichtet 

und evaluiert werden kann. 
 

− ob auch andere Schulen in Kassel, in denen Kinder und Jugendliche mit sog. geistiger 
Behinderung, Lernbehinderung oder Körperbehinderung beschult werden, diesen 
Bedarf sehen und ggf. an dem Trainingswohnungsprojekt teilnehmen wollen. 

 
− ob eine Wohnung in städtischem Besitz; z.B. die Hausmeisterwohnung der Heinrich-

Steul-Schule; für diesen Zweck zur Verfügung gestellt werden könnte. 
 

− ob die Städtische Wohnungsbaugesellschaft GWG eine geeignete Wohnung (nach 
Möglichkeit barrierefrei) zur Verfügung stellen könnte. 

 
Das Ergebnis ist dem Ausschuss Schule, Jugend und Bildung und dem Ausschuss für 
Soziales, Gesundheit und Sport vorzulegen. 

 
 
Begründung: 
 
In der August-Fricke-Schule setzen sich die Schülerinnen und Schüler seit Jahren innerhalb der 
Unterrichtseinheit nach dem Hessischen Schulgesetz mit dem Thema „Wohnen“ auseinander. 
Durch die Befassung mit diesem Themenkomplex werden die Schülerinnen und Schüler intensiv 
auf ein möglichst selbstbestimmtes Leben nach der Schule vorbereitet. Ein zukunftsorientierter 
Unterricht muss Erfahrungen mit verschiedenen Wohnformen ermöglichen, Wissen über mögliche 
Hilfen für die Teilhabe in der Gesellschaft bzw. die Teilhabe am Arbeitsleben vermitteln (z.B. über 
das Persönliche Budget, eine Arbeitsassistenz, technische Hilfsmittel usw.) und eine Basis für 
Entscheidungskompetenzen zur späteren Umsetzung des Wunsch- und Wahlrechtes schaffen. Vor 
allem das Wohntraining bietet die Chance, den Schonraum Schule bzw. Elternhaus ein Stück zu 
verlassen, authentische Erfahrungen zu machen, Selbstvertrauen zu bekommen und somit 
Zukunftsperspektiven zu eröffnen. 
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Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Anke Bergmann 
 
 
 
 
Uwe Frankenberger MdL Gernot Rönz 
Fraktionsvorsitzender SPD Fraktionsvorsitzender B90/Grüne 
 



 

Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 

 
(&) 
documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1294 
Telefax 0561 787 2104 
E-Mail  info@gruene-kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.16.1996  Kassel, 17.01.2011 
 
 
 
Kosten der Unterkunft - rechtskonforme Umsetzung des neuen Konzepts 
 
 
 

Anfrage 
 
zur Überweisung in den Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Auf welcher Grundlage werden die Menschen entschädigt1, die aufgrund der 
Pauschalierungspraxis der Stadt Kassel seit Juli 2009 zu wenig Geld für die Kosten zum 
Wohnen bekommen haben?  

2. Werden die Menschen, denen finanzielle Nachteile aus der von Juli 2009 bis Oktober 2010 
aufrechterhaltenen Pauschalierungspraxis entstanden sind, durch die Neuregelung im  
SGB X §44 (Rücknahme von falschen Bescheides durch den Kostenträger rückwirkend nur 
noch bis zu einem Jahr) dadurch nicht mehr hinreichend entschädigt, da zurzeit kein 
schlüssiges Konzept als Bemessungsgrundlage vorliegt? 

3. Wie viel erwerbsfähige Hilfebedürftige (eHb) liegen mit ihren Kosten für Unterkunft und 
Heizung, die sie von der AfK bekommen über der Angemessenheitsgrenze – wohl wissend, 
dass es Sachverhalte/Ausnahmen gibt, die die Werte des Ergebnisses „die Miete ist höher, 
als die Mietobergrenze“ verändern? 

4. Welche Konsequenzen zieht der Magistrat aus den o. g. Beschlüssen des Sozialgerichts 
Kassel bezüglich der Erstellung eines schlüssigen Konzepts zur Bestimmung der 
angemessenen Kosten der Unterkunft und Heizung? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordnete Anja Lipschik 
 
 
 
gez. Gernot Rönz 
Fraktionsvorsitzender 
 

                                                 
1 In einer Stellungnahme der Arbeitsförderung Kassel vom 10. Juni 2010 teilte Sozialdezernent Dr. 
Barthel mit, dass „Empfänger von Arbeitslosengeld II und Sozialhilfe, deren Leistung für die 
Grundmiete durch die ab Mai 2010 getroffene Neuregelung der Unterkunftskosten (Beendigung 
der Pauschalierung) erhöht wurde, diesen Erhöhungsbetrag rückwirkend seit 1. Juli 2009 erhalten“. 



 



 



 

Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 

 

(&) 
documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3310 
Telefax 0561 787 3312 
E-Mail  info@fdp-fraktion-kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.16.1997  Kassel, 17.01.2011 
 
 
Projekt "Willkommen von Anfang an..." und Begrüßungspaket für Neugeborene 
 

Anfrage 
 
zur Überweisung in den Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wann wird das Projekt ‚Begrüßungspaket für Neugeborene’ der „Kafa“ namens „hallo baby“ 
in der Nordstadt beendet? 

 
a) Warum wird es beendet? 

 
b) Wird das Angebot wieder aufgenommen oder in einer anderen Form und/oder einem 

anderen Ort weitergeführt? 
 

2. Wann wird das Projekt „Willkommen von Anfang an – Gesunde Kinder in Kassel – Aufbau 
einer Präventionskette– beendet? 

 
3. Ist eine Fortsetzung des Programms geplant? 

 
a) Wenn ja, ab wann? 

 
b) Wenn nein, warum nicht? 

 
4. Kann bei einer Fortführung des Einsatzes von Familienhebammen für Neueltern das 

Angebot bei Bedarf und Notwendigkeit über ein Jahr hinaus erweitert werden? 
 

5. Kann bei einer Fortführung das Angebot auch auf Folgekinder erweitert werden? 
 

6. Kann der Programmbestandteil HOT (Haushaltsorientierungstraining) über das befristete 
Jahr hinaus fortgeführt werden? 

 
Wir bitten um eine schriftliche Beantwortung. 
 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordnete Margret Müller 
 
 
gez. Frank Oberbrunner 
Fraktionsvorsitzender 



 



 



 

Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 

 
 

(&)
documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail 
fraktion@Kasseler-Linke-ASG.net 
 

Vorlage Nr. 101.16.1998  Kassel, 17.01.2011 
 
 
 
Umgang mit Sanktionen nach § 31 SGB II 
 
 
 

Anfrage 
 
zur Überweisung in den Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie viele LeistungsbezieherInnen von Arbeitslosengeld II sind von der AFK im Jahr 2010 
mit Sanktionen nach §  31 SGB II belegt worden? 

 
2. Was gab Anlass für die Sanktionierung, aufgeschlüsselt nach den Voraussetzungen gemäß 

§ 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) bis d) und Nr. 2 SGB II? 
 

3. Welche Arbeitsanweisungen sind den Mitarbeitern der AFK bzw. des Jobcenters Kassel 
erteilt worden zur Umsetzung des Urteils des BSG  
 

4. Hat die AFK unter Berücksichtigung der vorgenannten Entscheidung abgeschlossene 
Verfahren nach § 44 SGB X wieder aufgegriffen und im Nachhinein die Betroffenen wieder 
günstiger gestellt? 

 
5. Falls die Frage 4. verneint wird: Ist das seitens des Jobcenters für die Zukunft noch 

beabsichtigt? 
 
Um schriftliche Beantwortung wird gebeten. 
 
 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordnete Renate Gaß 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 



Anlage zur 45. Niederschrift des  
Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport 
vom 25.01.2011 zu 
 
Tagesordnungspunkt 8 
Umgang mit Sanktionen nach § 31 SGB II 
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
101.16.1998 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie viele LeistungsbezieherInnen von Arbeitslosengeld II sind von der AFK im Jahr 
2010 mit Sanktionen nach §  31 SGB II belegt worden? 

2. Was gab Anlass für die Sanktionierung, aufgeschlüsselt nach den Voraussetzungen 
gemäß § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) bis d) und Nr. 2 SGB II? 

3. Welche Arbeitsanweisungen sind den Mitarbeitern der AFK bzw. des Jobcenters 
Kassel erteilt worden zur Umsetzung des Urteils des BSG  

4. Hat die AFK unter Berücksichtigung der vorgenannten Entscheidung abgeschlossene 
Verfahren nach § 44 SGB X wieder aufgegriffen und im Nachhinein die Betroffenen 
wieder günstiger gestellt? 

5. Falls die Frage 4. verneint wird: Ist das seitens des Jobcenters für die Zukunft noch 
beabsichtigt? 

 
 
Antwort von Stadtkämmerer Dr. Barthel 
 
Das Jobcenter ist jetzt die neue Form. Und eins muss man hier mal in aller Deutlichkeit 
sagen, die Frage der Sanktionen ist bundesgesetzlich geregelt. Und wie Sanktionen im 
Rahmen des Bundesrechtes vom Jobcenter verhängt werden, ist ausschließlich eine 
Angelegenheit der Geschäftsführung, die hier ausschließlich auf Weisung der 
Bundesagentur für Arbeit handelt. Hier gibt es keinerlei kommunale 
Entscheidungskompetenz, weder des Magistrats noch der Stadtverordnetenversammlung. 
Und ich frage mich, ob in Zukunft der Magistrat überhaupt noch berechtigt und verpflichtet 
ist, Auskünfte zu Fragestellungen zu geben, in denen er keinerlei eigene 
Entscheidungskompetenz hat. 
 
Also Antwort 1: 
Die Regelungen zu § 31 beziehen sich auf die Bundesleistung Arbeitslosengeld II und nur 
indirekt auf kommunale Leistungen. Die Rechtsaufsicht übt die Bundesagentur für Arbeit als 
Leistungsträger aus. Die Anfrage der Fraktion Kasseler Linke zum Umgang mit den 
Sanktionen nach § 31 SGB XII kann nicht bis zum Ausschuss beantwortet werden, da die 
vollständigen Daten aus der Statistik der Bundesagentur für Arbeit noch nicht vorliegen. Es 
wird vorgeschlagen, die Fragen im Rahmen des Berichts zum Geschäftsbericht der AFK für 
2010 zu beantworten. Dann machen wir das ja noch mal abschließend über die AFK, aber 
danach ist das Jobcenter und dann muss man auch die Arbeitsteilung, die das 
Bundesverfassungsgericht und der Bundesgesetzgeber vorgeben hat auch beachten. 
 
 
Die Fragen 2 und 3 werde ich gemeinschaftlich beantworten. 
 
Zu 2. und 3. 
Es ist nicht ersichtlich, auf welche Entscheidung des Bundessozialgerichts sich die Frage 
bezieht. Daher kann der Inhalt der Frage nicht bewertet und nicht beantwortet werden. 
 
 
 



 
 
 
Generell ist darauf zu verweisen, dass die fachlichen Weisungen, Verfahrensregelungen 
usw. zu § 31 SGB II, Sanktionen durch die BA zentral erfolgen und zu beachten sind. 
Spezifische Regelungen der AFK bzw. jetzt des Jobcenters über Sanktionen ausschließlich 
für kommunale Leistungen bestehen nicht. 
 
Und zu 4. und 5. 
sind damit die Fragen beantwortet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auszugsweise Abschrift aus der Tonaufzeichnung 
gefertigt von Andrea Turski 
am 10.03.2011 
Büro der Stadtverordnetenversammlung 



 

Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 

 
 

(&)
documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail 
fraktion@Kasseler-Linke-ASG.net 
 

Vorlage Nr. 101.16.1999  Kassel, 17.01.2011 
 
 
 
Entscheidungsgrundlagen für die Aufrechterhaltung der Pauschalierung 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Sicherheit, Recht, Integration 
und Gleichstellung und Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

Welche Entscheidungen, Kommentierungen oder sonstige Rechtsgrundlagen haben den 
Dezernenten und die Leitung der AFK dazu bewogen, ab Mai 2009 die Pauschalierung der 
Kosten der Unterkunft und der Heizung nach dem SGB II zunächst weiter zu führen? 

 
- Zur Erläuterung: Auf die Anfrage der Kasseler Linke Nr. 102.16.683 vom 1.12.2010 für die 
Stadtverordnetenversammlung von 06.12.2010 hat der Dezernent Dr. Barthel die Fortsetzung der 
Pauschalierung seit Mai 2009 auf verschiedene rechtliche Entscheidungen und Kommentierungen 
gestützt, ohne diese zu benennen. - 
 
Um schriftliche Beantwortung wird gebeten. 
 
 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Axel Selbert 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 



Anlage zur 45. Niederschrift des  
Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport 
vom 25.01.2011 zu 
 
Tagesordnungspunkt 9 
Entscheidungsgrundlagen für die Aufrechterhaltung der Pauschalierung 
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
101.16.1999 
 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

Welche Entscheidungen, Kommentierungen oder sonstige Rechtsgrundlagen haben den 
Dezernenten und die Leitung der AFK dazu bewogen, ab Mai 2009 die Pauschalierung 
der Kosten der Unterkunft und der Heizung nach dem SGB II zunächst weiter zu führen? 

 
 
 
Antwort von Stadtkämmerer Dr. Barthel 
 
 
Das Bundessozialgericht hat in seinem Urteil vom 7. Juni 2006 ausgeführt, dass Leistungen 
für Unterkunft und Heizung, so lange keine Verordnung nach § 27 SGB II ergangen sei, 
grundsätzlich nicht als Pauschale unter Zugrundelegung eines typisierten normativen 
Bedarfes, sondern in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen zu gewähren seien. Für den 
Leistungsträger nach SGB II ergab sich daraus kein unmittelbar zwingender 
Handlungsbedarf, da es sich zu dem Zeitpunkt nicht um die ständige Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichtes handelte. Die ständige Verwaltungspraxis nach der Leistungen der 
Unterkunftskosten in Form einer Pauschale für die Grundmiete und die kalten Betriebskosten 
berücksichtigt worden sind, wurde in Entscheidungen des Sozialgerichtes Kassel nach der 
BSG-Entscheidung nicht beanstandet. Ferner wurde auch innerhalb der Richterschaft des 
BSG die Gewährung von Pauschalen unterschiedlich diskutiert. Das BSG hat seine 
Rechtsprechung dann zu der Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung in der 
Folgezeit in zahlreichen Entscheidungen immer weiter konkretisiert. Nach intensiver Prüfung 
sowie Erstellung des schlüssigen Konzeptes und der Grundlagen wurden die Leistungen für 
Unterkunft und Heizung mit Wirkung ab Mai 2010 in Höhe der tatsächlich angemessenen 
Kosten gewährt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auszugsweise Abschrift aus der Tonbandaufzeichnung 
gefertigt von Andrea Turski 
am 04.03.2011 
Büro der Stadtverordnetenversammlung 
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